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Allgemeines Rundschreiben Nr. 203/2021 
vom 30. September 2021 

 
 
Corona:  
Verlängerung der Quarantänepflicht nach der Einreise gemäß der  
Corona-Einreiseverordnung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im August hatten wir Sie über die Regelungen der Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten 
Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Einreiseverordnung) vom 
30. Juli 2021 informiert.  
 
Die Verordnung beinhaltet insbesondere die Anmeldepflicht, die Nachweisplicht sowie die Abson-
derungspflicht von Personen, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten in die Bun-
desrepublik Deutschland einreisen.  
 
Die Absonderungspflicht von einreisenden Personen aus diesen Gebieten war gemäß § 4 Abs. 3 
Corona-Einreiseverordnung zunächst bis einschließlich 30. September 2021 befristet.  
 
Nunmehr hat das Bundesgesundheitsministerium die Absonderungspflicht nach der Einreise auf-
grund des weiterhin weltweiten dynamischen Infektionsgeschehens bis einschließlich 10. Novem-
ber 2021 verlängert (vgl. § 4 Abs. 3 Corona-Einreiseverordnung).  
 
In der Anlage finden Sie die neue Corona-Einreiseverordnung vom 28. September 2021. Weitere 
Änderungen der Verordnung waren nur redaktioneller Art.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Kühnel  

 

Anlage 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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